
FLAUTO DOLCE e.V.
VEREINSSATZUNG

§ 1 Vereinsbezeichnung, Name, Sitz, Rechtsfähigkeit, Gemeinnützigkeit,
Geschäftsjahr

I. Der Verein führt den Namen „Flauto Dolce e.V.“. Der Vereinssitz ist in der Paul-Egell-Str. 
13, 67105 Schifferstadt. Der Verein wird in das Vereinsregister beim Vereinsregistergericht 
Ludwigshafen eingetragen und führt den Zusatz „e.V.“.

II. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlostätig 
und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

III. Die Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden. 
Die Vereinsmitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Vereins
mitglieder auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine 
Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unver-
hältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

IV. Die Mitglieder der Organe und Gremien des Vereins sind grundsätzlich ehrenamtlich 
tätig. Die ihnen entstehenden Auslagen und Kosten können ersetzt werden. Der Verein 
gewährt im Rahmen der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten für die Ausübung von ver-
einsdienlichen Tätigkeiten eine angemessene Vergütung und/oder eine angemessene Auf-
wandsentschädigung im Sinne des§ 3 Nr. 26 a EStG.

V. Für alle sich aus dieser Satzung ergebenden Streitigkeiten ist der Gerichtsstand XYZ.

VI. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck, Aufgaben und Grundsätze des Vereins

I. Vereinszweck ist die Förderung von Kunst und Kultur, insbesondere die Förderung der 
Alten Musik/Blockflötenmusik. Er wird insbesondere verwirklicht durch Abhaltung, Orga-
nisation und Durchführung von Musik- und Informationsveranstaltungen sowie die Unter-
stützung der musikalischen Ausbildung in der Alten Musik.

II. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung und zwar durch Förderung 
der Allgemeinheit auf dem Gebiet der Kunst und Kultur.

III. Der Verein ist selbstlostätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

IV. Mittel, die dem Verein zufließen, dürfen nur für satzungsgemäße Zwecke verwendet
werden. Die Mitglieder erhalten keine Gewinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglie-
der auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln desVereins. Es darf keine Person durch 
Ausgaben, die den Zwecken des Vereinsfremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden.

V. Der Verein ist politisch und konfessionell neutral.
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§ 3 Maßnahmen zur Förderung des Vereinszwecks
 
Seine Ziele verwirklicht der Verein, indem er:

•	 Kunst- und Kulturveranstaltungen organisiert
•	 Präsentationsmöglichkeiten für regionale und überregionale NachwuchskünstlerInnen 

schafft
•	 Pacht oder Erwerb von geeigneten Vereinsräumen und Außenflächen anstrebt
•	 Vereinsräume/-gelände für die Erarbeitung und Umsetzung kultureller Angebote mit 

einzigartigem oder wiederkehrendem Charakter bereitstellt
•	 einen intensiven KünstlerInnenaustausch auf nationaler und internationaler Ebene 

organisiert
•	 moderierte Veranstaltungen mit Workshop-Charakter durchführt, die sich intensiv mit-

einem künstlerischen Thema auseinandersetzen
•	 Öffentlichkeitsarbeit zum Vereinszweck durchführt
•	 persönliche Fortbildungsmöglichkeiten zum Vereinszweck fördert
•	 die Entstehung von Netzwerken für musikkulturelle Aktivitäten initiiert.

§ 4 Mitgliedschaft

Mitglieder des Vereins sind:

•	 ordentliche Mitglieder,
•	 fördernde Mitglieder/Firmen/Organisationen/Musikgruppen und
•	 Ehrenmitglieder.

§ 4.1 Ordentliche Mitgliedschaft

I. Ordentliche Mitglieder können natürliche und juristische Personen sowie rechtsfähige 
und nicht-rechtsfähige Vereinigungen werden, die die Satzung des XYZ e.V. anerkennen 
und seinen Zweck fördern wollen. Minderjährige benötigen für die Mitgliedschaft das 
schriftliche Einverständnis eines/einer gesetzlichen VertreterIn.

II. Der Erwerb der ordentlichen Mitgliedschaft natürlicher Personen erfolgt durch Beitritt. 
Er ist schriftlich zu beantragen und an den Vorstand zu richten. Die Aufnahme juristischer 
Personen sowie rechtsfähiger und nichtrechtsfähiger Vereinigungen erfolgt ebenfallsdurch 
schriftlichen Antrag. Die Mitgliedschaft tritt ein nach Bestätigung durch den Aktivenrat 
und dem Eingang des ersten Mitgliedsbeitrags auf dem Vereinskonto.

III. Jedes ordentliche Mitglied hat das Recht, seine demokratischen Rechte wahrzunehmen. 
Es kann Anträge stellen, wählen und gewählt werden. Die Aufstellung der ordentlichen 
Mitglieder zur Wahl und ihre Anträge werden vom Vorstand geprüft und müssen von 
diesem einstimmig zugelassen werden.

IV. Ist eine Teilnahme an einer Mitgliederversammlung nicht möglich, kann das ordentliche 
Mitglied zuvor schriftlich oder im Wege des elektronischen Schriftverkehrs seinem Stimm-
recht nachkommen.

2/8



V. Jedes Mitglied hat die Pflicht, seinen Mitgliedsbeitrag zu entrichten. Dieser richtet sich 
nach der Beitragsordnung, die von der Mitgliederversammlung beschlossen wird.

§ 4.2 Fördermitgliedschaft

I. Förderndes Mitglied kann jede natürliche Person werden, die das18. Lebensjahr voll
endet hat sowie Firmen, Organisationen oder Musikgruppen. Für die Aufnahme gelten die 
Regeln über die Aufnahme ordentlicher Mitglieder entsprechend.

§ 4.3 Ehrenmitgliedschaft

I. Ehrenmitglied kann auch eine natürliche Person werden, die nicht Mitglied des Vereines 
ist.

§ 4.4 Beendigung der Mitgliedschaft

I. Die Mitgliedschaft einer juristischen Person endet:

•	 bei Verlust seiner Rechtspersönlichkeit
•	 durch schriftliche Austrittserklärung
•	 durch Ausschluss

II. Die Mitgliedschaft einer natürlichen Person erlischt:

•	 durch Tod
•	 durch freiwilligen Austritt
•	 durch Ausschlussdurch den Verein

Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung eines Mitgliedes gegenüber 
dem Vorstand. Der Austritt ist biszum 31.12. eines Jahres mit einer Kündigungsfrist von 
vier Wochen schriftlich möglich.

III. Ein Mitglied kann mit sofortiger Wirkung ausgeschlossen werden, wenn es den Zielen 
des Vereinsentgegenarbeitet, die Vereinsarbeit stört, sich sonst vereinsschädlich oder sich 
entgegen der definierten Leitsätze verhält. Über den Ausschlussentscheidet der Vorstand.

IV. Vor der Entscheidung hat er dem Mitglied Gelegenheit zu geben, sich mündlich oder 
schriftlich zu äußern; hierzu ist das Mitglied unter Einhaltung einer Mindestfrist von zehn 
Tagen schriftlich aufzufordern. Die Entscheidung über den Ausschlussist  schriftlich zu 
begründen und dem Mitglied durch eingeschriebenen Brief zuzustellen. Gegen die Ent
scheidung ist die Berufung an die Mitgliederversammlung zulässig; sie muss schriftlich bin-
nen drei Wochen nach Absendung der Entscheidung erfolgen. Die Mitgliederversammlung 
entscheidet endgültig.

V. Vor Entscheidung der Mitgliederversammlung steht dem Mitglied kein Recht auf 
Herbeiführung einer gerichtlichen Entscheidung über die Wirksamkeit des Ausschließungs-
beschlusses zu.
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VI. Ein Mitglied kann des Weiteren ausgeschlossen werden, wenn es trotz zweimaliger 
schriftlicher Mahnung durch den Vorstand mit der Zahlung von Beiträgen oder Umlagen 
in Höhe von mehr als einem Jahresbeitrag im Rückstand ist. Der Ausschluss kann durch den 
Vorstand erst beschlossen werden, wenn seit Absendung des zweiten Mahnschreibens, das 
den Hinweis auf den Ausschluss zu enthalten hat, drei Monate vergangen sind.

VII. Mitglieder, deren Mitgliedschaft erloschen ist, haben keinen Anspruch auf Anteile aus 
dem Vermögen desVereins. Andere Ansprüche gegen den Verein müssen binnen sechs 
Monaten nach Erlöschen der Mitgliedschaft durch eingeschriebenen Brief geltend ge-
macht und begründet werden.

VIII. In allen Fällen der Beendigung der Mitgliedschaft, ob durch freiwilligen Austritt oder 
durch Ausschluss, besteht die Pflicht der Beitragszahlung biszum Ende des jeweiligen 
Kalenderjahres. Eine Rückzahlung von Mitgliedsbeiträgen erfolgt nicht.

§ 5 Die Rechte und Pflichten

I. Mitglieder sind berechtigt, im Rahmen desVereinszweckesan den Veranstaltungen des 
Vereins teilzunehmen.

II. JedesMitglied ist verpflichtet, sich nach der Satzung und den weiteren Ordnungen des 
Vereinszu verhalten. Alle Mitglieder sind zu gegenseitiger Rücksichtnahme verpflichtet.

III. Die Mitglieder sind zur Entrichtung von Beiträgen verpflichtet. Die Höhe des Beitrages 
sowie dessen Fälligkeit werden von der Mitgliederversammlung bestimmt. Die Mitglieder-
versammlung kann auch weitere Beitragsformen, wie Aufnahmegebühren, Arbeitsleistun-
gen oder Umlagen beschließen.

§ 6 Organe des Vereins

Organe desVereins sind:

•	 die Mitgliedervollversammlung
•	 der Vorstand

§ 7 Vorstand

I. Der Vorstand besteht aus:

•	 dem/der Vorsitzenden
•	 dem/der Stellvertretenden Vorsitzenden
•	 dem/der Schatzmeister/in 

und

•	 bis zu 3 Beisitzern
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II. Der Vorstand führt die Geschäfte desVereinsnach Maßgabe der Satzung und der Be-
schlüsse der Mitgliederversammlung. Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher 
Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des/der Vorsitzenden, bei des-
sen/deren Abwesenheit die seines/ihresVertreters. Der Vorstand ordnet und überwacht die 
Tätigkeit der Abteilungen; er ist berechtigt, für bestimmte Zwecke Ausschüsse einzusetzen. 
Der Vorstand kann verbindliche Ordnungen erlassen. Über seine Tätigkeit hat der Vorstand 
der Mitgliederversammlung zu berichten.

III. Vorstand im Sinne des§ 26 BGB sind:

•	 der/die Vorsitzende
•	 der/die Stellvertretende Vorsitzende
•	 der/die Schatzmeister/in.

Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch je zwei der genannten drei Vor-
standsmitglieder gemeinsam vertreten.

IV. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei Jahren ge-
wählt. Er bleibt biszur satzungsgemäßen Neuwahl im Amt. Wählbar sind nur Vereinsmit-
glieder, die das18. Lebensjahr vollendet haben. Wiederwahl eines Vorstandsmitgliedes ist 
zulässig. Verschiedene Vorstandsämter können nicht in einer Person vereinigt werden.

§ 8 Mitgliederversammlung

I. Die ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jährlich statt.

II. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung findet statt, wenn das Interesse des Ver-
eins es erfordert oder wenn 1/4 der Mitglieder es schriftlich unter Angabe der Gründe beim 
Vorstand beantragt.

§ 9 Zuständigkeit der ordentlichen Mitgliederversammlung

Die ordentliche Mitgliederversammlung ist insbesondere zuständig für:

•	 Entgegennahme der Berichte desVorstandes
•	 Entgegennahme desBerichtsder Kassenprüfer/innen
•	 Entlastung und Wahl desVorstandes
•	 Wahl der Kassenprüfer/innen
•	 Festsetzung von Beiträgen, Gebühren oder Umlagen und deren Fälligkeit
•	 Genehmigung desHaushaltsplans
•	 Satzungsänderungen
•	 Entscheidung über die Aufnahme neuer und den Ausschlussvon Mitgliedern in 

Berufungsfällen
•	 Ernennung von Ehrenmitgliedern
•	 Entscheidung über die Einrichtung von Abteilungen und deren Leitung Beschluss

fassung über Anträge
•	 Auflösung des Vereins
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§ 10 Einberufung von Mitgliederversammlungen

Die Einberufung von Mitgliederversammlungen erfolgt unter Mitteilung der Tagesordnung 
durch den Vorstand mit Schreiben an alle Mitglieder per E-Mail. Zwischen dem Tag der 
Absendung der Einladung per E-Mail und dem Termin muss eine Frist von mindestens14 
Tagen liegen.

§ 11 Ablauf und Beschlussfassung von Mitgliederversammlungen

I. Die Mitgliederversammlung wird von dem/der Vorsitzenden desVorstandes, bei dessen/
deren Verhinderung von seinem(r)/ihrem(r) Stellvertreter/in geleitet. Ist keines dieser Vor-
standsmitglieder anwesend, so bestimmt die Versammlung den/die Leiter/in mit einfacher 
Mehrheit der anwesenden Mitglieder.

II. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der erschienenen Mit-
glieder beschlussfähig. Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden 
Mitglieder gefasst. Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen werden nicht mitgezählt. 
Schriftliche Abstimmungen erfolgen nur, wenn 1/3 der anwesenden Mitglieder dies ver-
langt; bei Wahlen muss eine geheime Abstimmungerfolgen, wenn 1/4 der anwesenden 
Mitglieder diesverlangt. Satzungsänderungen können nur mit einer Mehrheit von 2/3 der 
anwesenden Mitglieder beschlossen werden. Zur Auflösung des Vereins vist eine Mehrheit 
von 3/4 der Mitglieder deVereins erforderlich.

III. Über Anträge auf Satzungsänderungen kann nur abgestimmt werden, wenn sie vier 
Wochen vor der Mitgliederversammlung schriftlich oder per E-Mail im Wortlaut bei dem/
der Vorsitzenden desVereinseingegangen und in der Einladung im Wortlaut mitgeteilt 
worden sind.

§ 12 Stimmrecht und Wählbarkeit

I. Stimmrecht besitzen nur ordentliche Mitglieder, die das16. Lebensjahr vollendet haben 
und Ehrenmitglieder. DasStimmrecht kann nur persönlich ausgeübt werden. Mitglieder, 
denen kein Stimmrecht zusteht, können an der Mitgliederversammlung als Gäste teil
nehmen.

II. Gewählt werden können alle ordentlichen Mitglieder, die das18. Lebensjahr
vollendet haben.

§ 13 Ernennung von Ehrenmitgliedern

Personen, die sich um den Verein oder die Förderung der Blockflötenmusik besonders ver-
dient gemacht haben, können auf Vorschlag desVorstandeszu Ehrenmitgliedern ernannt 
werden. Die Ernennung zu Ehrenmitgliedern erfolgt auf Lebenszeit; sie bedarf einer Mehr-
heit von 2/3 der anwesenden Mitglieder.
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§ 14 Kassenprüfung

I. Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer von 2 Jahren zwei Personen zur Kassen
prüfung. Diese dürfen nicht Mitglied des Vorstandes oder eines von ihm eingesetzten Aus-
schusses sein. Wiederwahl ist zulässig.

II. Die Kassenprüfer/innen haben die Kasse des Vereines einschließlich der Bücher und Belege 
mindestens einmal im Geschäftsjahr sachlich und rechnerisch zu prüfen und dem Vorstand 
jeweils schriftlich Bericht zu erstatten. Die Kassenprüfer/innen erstatten der Mitglieder-
versammlung einen Prüfungsbericht und beantragen bei ordnungsgemäßer Führung der 
Kassengeschäfte die Entlastung der Vorstandsmitglieder.

§ 15 Ordnungen
Zur Durchführung der Satzung kann der Vorstand eine Geschäftsordnung und eine Finanz
ordnung erlassen. Die Ordnungen werden mit einer Mehrheit von 2/3 der Mitglieder des 
Vorstandes beschlossen. Darüber hinauskann der Vorstand weitere Ordnungen erlassen.

§ 16 Protokollierung von Beschlüssen

Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlungen und desVorstandesist unter Angaben 
von Ort, Zeit und Abstimmungsergebnisjeweilsein Protokoll anzufertigen. Das Protokoll 
ist von dem/der Vorsitzenden bzw. Versammlungsleiter/in und dem/der von dem/der Vor
sitzenden bzw. Versammlungsleiter/in jeweilszu benennenden Protokollführers/in zu 
unterschreiben.

§ 17 Auflösung des Vereins

I. Bei Auflösung desVereinserfolgt die Liquidation durch die zum Zeitpunkt des Auf­
lösungsbeschlusses amtierenden Vorstandsmitglieder.

II. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen steuerbegünstigten Zwecks 
fällt das Vermögen des Vereins an eine Körperschaft des öffentlichen Rechts oder eine 
andere steuerbegünstigende Körperschaft zur Verwendung für die Förderung und Pflege 
der Kultur und Musik.

§ 18 Datenschutz

Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein seine Adresse, sein Alter und seine 
Bankverbindung auf. Diese Informationen werden in dem vereinseigenen EDV-System ge
speichert. Jedem Vereinsmitglied wird eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die personen-
bezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische undorganisatorische Maß-
nahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt.
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§ 19 Gültigkeit (Salvatorische Klausel)

I. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Satzung unwirksam oder undurchführ-
bar sein, so berührt diesnicht die Wirksamkeit der übrigen Regelungen. Die Mitglieder 
sind sich darüber einig, dassanstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Regelung 
eine wirksame oder durchführbare Regelung treten soll, die rechtlich und sinngemäß der 
unwirksamen oder undurchführbaren Regelung am nächsten kommt. Entsprechendesgilt 
für das Vorliegen eventueller Regelungslücken.

II. Die Mitglieder verpflichten sich zu einer angemessenen Mitwirkung an einer gegebenen­
falls notwendig werdenden Satzungsänderung.

§ 20 Inkrafttreten

Diese Satzung ist in der vorliegenden Form von der Mitgliederversammlung des Vereins am 
5.5.24 beschlossen worden.
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